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Substrat
 
• Hohe Warmhärte und geringe Wärmeleitfähigkeit

• Hohe chemische Stabilität, hohe Diffusions- und Oxidations-
beständigkeit

• Geringe Masse, dadurch bei unsymetrischen Werkzeugen 
minimierte Unwucht

• höhere Eigenfrequenz durch geringere Masse ergibt besseres 
Schwingungsverhalten

Geometrie

• Schwingungsarme Konstruktion durch stabile Abmessungen

• Modifi zierte positive Schneidengeomtrie zur Minimierung der 
Schnittkräfte

• Stabile und wenig verschleißende Schneidkanten für höchste 
Maßgenauigkeit und optimale Oberfl ächengüte

• Beste HSC-Tauglichkeit durch Erhöhung von Vc bei gleichem fz

• Torischer Schneidenteil für den Einsatz im Formenbau

Beschichtung
 
• Steigerung der Leistungsfähigkeit durch TiAlN-Verschleiß-
schutzschicht speziell bei der Trockenbearbeitung

eine neue Werkzeuggeneration für die Schlichtbearbeitung

Produktivitätssteigerung 
durch Kombination von

Substrat
Geometrie
Beschichtung

CERMET CP03
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HSC Dry Cut
CERMET Einzahn-Fräser

Ausführung
Zylinderschaft DIN 6535 HA, Baumaße nach Werksnorm
1 Schneide, Zentrum, Rechtsdrall 30º, rechtsschneidend, 
blank

Werkstoff
CP03

Anwendung
HSC-Fräsen  von NE-Metallen und Kunststoffen
Trockenbearbeitung
Verbessertes Schwingungsverhalten durch Minimierung 
der konstruktiv bedingten Unwucht
Polierter Spanraum und hohe Diffusionsbeständigkeit 
sichern beste Oberfl ächengüte
Hohe Maßgenauigkeit am Werkstück durch wenig ver-
schleißende Schneidkante

EINZAHNFRÄSER

Stückpreis
Blank d SL D L Z Blank

G 10.61.61.1.00 0,5 3 6 45 1 49,20 €
G 10.61.61.1.00 1,0 5 6 45 1 49,20 €
G 10.61.61.1.00 1,5 7 6 45 1 49,20 €
G 10.61.61.1.00 2,0 7 6 45 1 49,20 €
G 10.61.61.1.00 2,5 8 6 45 1 49,20 €
G 10.61.61.1.00 3,0 8 6 45 1 49,20 €
G 10.61.61.1.00 3,5 10 6 50 1 49,20 €
G 10.61.61.1.00 4,0 10 6 50 1 49,20 €
G 10.61.61.1.00 4,5 12 6 50 1 49,20 €
G 10.61.61.1.00 5,0 12 6 50 1 49,20 €
G 10.61.61.1.00 5,5 14 6 50 1 49,20 €
G 10.61.61.1.00 6,0 14 6 50 1 49,20 €
G 10.61.61.1.00 8,0 18 8 75 1 60,90 €
G 10.61.61.1.00 10,0 20 10 75 1 73,50 €
G 10.61.61.1.00 12,0 25 12 75 1 91,90 €
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Z3, 30º mit Spanteiler, Stirn flach

HSC Dry Cut
CERMET Schrupp-Schlicht-Fräser

Ausführung
Zylinderschaft DIN 6535 HA, Baumaße nach Werksnorm
3  Schneiden,  Zentrum, Rechtsdrall 30º, rechtsschneidend, 
blank

Werkstoff
CP03

Anwendung
HSC-Fräsen  von NE-Metallen 
Trockenbearbeitung
Sehr hohes Zerspanungsvolumen bei guter Oberfl äche 
durch spezielles Schruppschlichtprofi l
Polierter Spanraum und hohe Diffusionsbeständigkeit ver-
meiden Aufbauschneidenbildung

Stückpreis
Blank d SL D L Z Blank

G 10.63.61.1.00 6,0 13,0 6 60 3 53,80 €
G 10.63.61.1.00 8,0 19,0 8 60 3 65,60 €
G 10.63.61.1.00 10,0 22,0 10 75 3 82,00 €
G 10.63.61.1.00 12,0 26,0 12 100 3 110,70 €
G 10.63.61.1.00 16,0 32,0 16 100 3 159,70 €
G 10.63.61.1.00 20,0 38,0 20 105 3 271,40 €
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MICRO Z4, 30º, Stirn flach

HSC Dry Cut
CERMET Micro-Fräser

Ausführung
Zylinderschaft DIN 6535 HA, Baumaße nach Werksnorm
4  Schneiden,  Zentrum, Rechtsdrall 30º, rechtsschneidend, 
blank oder UNINOX beschichtet

Werkstoff
CP03

Anwendung
HSC-Fräsen  von Stählen bis 50 HRC
Trockenbearbeitung
Beste Oberfl ächengüte
Hohe Standzeit verbunden mit hoher Maßgenauigkeit
Steigerung der Produktivität durch Erhöhung der Schnitt-
geschwindigkeit unter konstantem Vorschub im Vergleich 
zu VHM

Stückpreis
Blank UNINOX d SL D L Z Blank UNINOX

G 10.64.61.1.00 G 10.64.61.1.20 0,4 1,5 6 45 4 49,20 € 54,10 €
G 10.64.61.1.00 G 10.64.61.1.20 0,5 1,5 6 45 4 49,20 € 54,10 €
G 10.64.61.1.00 G 10.64.61.1.20 0,6 2,0 6 45 4 49,20 € 54,10 €
G 10.64.61.1.00 G 10.64.61.1.20 0,8 2,5 6 45 4 49,20 € 54,10 €
G 10.64.61.1.00 G 10.64.61.1.20 1,0 3,0 6 45 4 49,20 € 54,10 €
G 10.64.61.1.00 G 10.64.61.1.20 1,2 4,0 6 45 4 49,20 € 54,10 €
G 10.64.61.1.00 G 10.64.61.1.20 1,5 5,0 6 45 4 49,20 € 54,10 €
G 10.64.61.1.00 G 10.64.61.1.20 2,0 6,0 6 45 4 49,20 € 54,10 €
G 10.64.61.1.00 G 10.64.61.1.20 2,5 7,0 6 45 4 49,20 € 54,10 €
G 10.64.61.1.00 G 10.64.61.1.20 3,0 8,0 6 45 4 49,20 € 54,10 €
G 10.64.61.1.00 G 10.64.61.1.20 3,5 8,0 6 50 4 49,20 € 54,10 €
G 10.64.61.1.00 G 10.64.61.1.20 4,0 10,0 6 50 4 49,20 € 54,10 €
G 10.64.61.1.00 G 10.64.61.1.20 4,5 10,0 6 50 4 49,20 € 54,10 €
G 10.64.61.1.00 G 10.64.61.1.20 5,0 12,0 6 50 4 49,20 € 54,10 €
G 10.64.61.1.00 G 10.64.61.1.20 5,5 14,0 6 50 4 49,20 € 54,10 €
G 10.64.61.1.00 G 10.64.61.1.20 6,0 14,0 6 50 4 49,20 € 54,10 €
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Stückpreis
Blank UNINOX d R SL D L Z Blank UNINOX

G 10.64.21.1.00 G 10.64.21.1.20 0,4 0,10 1,5 6 45 4 55,90 € 60,80 €
G 10.64.21.1.00 G 10.64.21.1.20 0,5 0,10 1,5 6 45 4 55,90 € 60,80 €
G 10.64.21.1.00 G 10.64.21.1.20 0,6 0,10 2,0 6 45 4 55,90 € 60,80 €
G 10.64.21.1.00 G 10.64.21.1.20 0,8 0,10 2,5 6 45 4 55,90 € 60,80 €
G 10.64.21.1.00 G 10.64.21.1.20 1,0 0,10 3,0 6 45 4 55,90 € 60,80 €
G 10.64.21.1.00 G 10.64.21.1.20 1,2 0,15 4,0 6 45 4 55,90 € 60,80 €
G 10.64.21.1.00 G 10.64.21.1.20 1,5 0,15 5,0 6 45 4 55,90 € 60,80 €
G 10.64.21.1.00 G 10.64.21.1.20 2,0 0,20 6,0 6 45 4 55,90 € 60,80 €
G 10.64.21.1.00 G 10.64.21.1.20 2,5 0,20 7,0 6 45 4 55,90 € 60,80 €
G 10.64.21.1.00 G 10.64.21.1.20 3,0 0,20 8,0 6 45 4 55,90 € 60,80 €
G 10.64.21.1.00 G 10.64.21.1.20 3,5 0,20 8,0 6 50 4 55,90 € 60,80 €
G 10.64.21.1.00 G 10.64.21.1.20 4,0 0,50 10,0 6 50 4 55,90 € 60,80 €
G 10.64.21.1.00 G 10.64.21.1.20 4,5 0,50 10,0 6 50 4 55,90 € 60,80 €
G 10.64.21.1.00 G 10.64.21.1.20 5,0 0,50 12,0 6 50 4 55,90 € 60,80 €
G 10.64.21.1.00 G 10.64.21.1.20 5,5 0,50 14,0 6 50 4 55,90 € 60,80 €
G 10.64.21.1.00 G 10.64.21.1.20 6,0 0,50 14,0 6 50 4 55,90 € 60,80 €

MICRO Z4, 30º, Torus

HSC Dry Cut
CERMET Micro-Torus-Fräser

Ausführung
Zylinderschaft DIN 6535 HA, Baumaße nach Werksnorm
4  Schneiden,  Zentrum, Rechtsdrall 30º, rechtsschneidend, 
blank oder UNINOX beschichtet

Werkstoff
CP03

Anwendung
HSC-Fräsen  von Stählen bis 50 HRC
Trockenbearbeitung
Beste Oberfl ächengüte
Hohe Standzeit verbunden mit hoher Maßgenauigkeit
Steigerung der Produktivität durch Erhöhung der Schnitt-
geschwindigkeit unter konstantem Vorschub im Vergleich 
zu VHM
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MICRO Z4, 30º, Kugel
Stückpreis

Blank UNINOX d R SL D L Z Blank UNINOX
G 10.64.01.1.00 G 10.64.01.1.20 0,4 0,20 1,5 6 45 4 55,90 € 60,80 €
G 10.64.01.1.00 G 10.64.01.1.20 0,5 0,25 1,5 6 45 4 55,90 € 60,80 €
G 10.64.01.1.00 G 10.64.01.1.20 0,6 0,30 2,0 6 45 4 55,90 € 60,80 €
G 10.64.01.1.00 G 10.64.01.1.20 0,8 0,40 2,5 6 45 4 55,90 € 60,80 €
G 10.64.01.1.00 G 10.64.01.1.20 1,0 0,50 3,0 6 45 4 55,90 € 60,80 €
G 10.64.01.1.00 G 10.64.01.1.20 1,2 0,60 4,0 6 45 4 55,90 € 60,80 €
G 10.64.01.1.00 G 10.64.01.1.20 1,5 0,75 5,0 6 45 4 55,90 € 60,80 €
G 10.64.01.1.00 G 10.64.01.1.20 2,0 1,00 6,0 6 45 4 55,90 € 60,80 €
G 10.64.01.1.00 G 10.64.01.1.20 2,5 1,25 7,0 6 45 4 55,90 € 60,80 €
G 10.64.01.1.00 G 10.64.01.1.20 3,0 1,50 8,0 6 45 4 55,90 € 60,80 €
G 10.64.01.1.00 G 10.64.01.1.20 3,5 1,75 8,0 6 50 4 55,90 € 60,80 €
G 10.64.01.1.00 G 10.64.01.1.20 4,0 2,00 10,0 6 50 4 55,90 € 60,80 €
G 10.64.01.1.00 G 10.64.01.1.20 4,5 2,25 10,0 6 50 4 55,90 € 60,80 €
G 10.64.01.1.00 G 10.64.01.1.20 5,0 2,50 12,0 6 50 4 55,90 € 60,80 €
G 10.64.01.1.00 G 10.64.01.1.20 5,5 2,75 14,0 6 50 4 55,90 € 60,80 €
G 10.64.01.1.00 G 10.64.01.1.20 6,0 3,00 14,0 6 50 4 55,90 € 60,80 €

HSC Dry Cut
CERMET Micro-Kopier-Fräser

Ausführung
Zylinderschaft DIN 6535 HA, Baumaße nach Werksnorm
4  Schneiden,  Zentrum, Rechtsdrall 30º, rechtsschneidend, 
blank oder UNINOX beschichtet

Werkstoff
CP03

Anwendung
HSC-Fräsen  von Stählen bis 50 HRC
Trockenbearbeitung
Beste Oberfl ächengüte
Hohe Standzeit verbunden mit hoher Maßgenauigkeit
Steigerung der Produktivität durch Erhöhung der Schnitt-
geschwindigkeit unter konstanten Vorschub im Vergleich 
zu VHM
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HSC Dry Cut
CERMET Fräser

Ausführung
Zylinderschaft DIN 6535 HA, Baumaße nach Werksnorm
4  Schneiden,  Zentrum, Rechtsdrall 30º, rechtsschneidend, 
blank oder UNINOX beschichtet

Werkstoff
CP03

Anwendung
HSC-Fräsen  von Stählen bis 50 HRC
Trockenbearbeitung
Beste Oberfl ächengüte
Hohe Standzeit verbunden mit hoher Maßgenauigkeit
Steigerung der Produktivität durch Erhöhung der Schnitt-
geschwindigkeit unter konstantem Vorschub im Vergleich 
zu VHM

Stückpreis
Blank UNINOX d SL D L Z Blank UNINOX

G 10.64.62.1.00 G 10.64.62.1.20 6,0 13,0 6 60 4 49,40 € 54,30 €
G 10.64.62.1.00 G 10.64.62.1.20 8,0 19,0 8 60 4 59,50 € 64,70 €
G 10.64.62.1.00 G 10.64.62.1.20 10,0 22,0 10 75 4 74,20 € 80,10 €
G 10.64.62.1.00 G 10.64.62.1.20 12,0 26,0 12 100 4 92,60 € 101,00 €
G 10.64.62.1.00 G 10.64.62.1.20 16,0 32,0 16 100 4 144,30 € 157,20 €
G 10.64.62.1.00 G 10.64.62.1.20 20,0 38,0 20 105 4 243,40 € 260,90 €

Z4, 30º, Stirn flach
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Stückpreis
Blank UNINOX d R SL D L Z Blank UNINOX

G 10.64.22.1.00 G 10.64.22.1.20 6,0 0,50 13,0 6 60 4 57,80 € 62,70 €
G 10.64.22.1.00 G 10.64.22.1.20 8,0 0,50 19,0 8 60 4 72,00 € 77,20 €
G 10.64.22.1.00 G 10.64.22.1.20 10,0 0,50 22,0 10 75 4 89,40 € 95,30 €
G 10.64.22.1.00 G 10.64.22.1.20 12,0 0,50 26,0 12 100 4 113,20 € 121,60 €
G 10.64.22.1.00 G 10.64.22.1.20 16,0 1,00 32,0 16 100 4 175,40 € 188,30 €
G 10.64.22.1.00 G 10.64.22.1.20 20,0 1,50 38,0 20 105 4 299,70 € 317,20 €

Z4, 30º, Torus

HSC Dry Cut
CERMET Torus-Fräser

Ausführung
Zylinderschaft DIN 6535 HA, Baumaße nach Werksnorm
4  Schneiden,  Zentrum, Rechtsdrall 30º, rechtsschneidend, 
blank oder UNINOX beschichtet

Werkstoff
CP03

Anwendung
HSC-Fräsen  von Stählen bis 50 HRC
Trockenbearbeitung
Beste Oberfl ächengüte
Hohe Standzeit verbunden mit hoher Maßgenauigkeit
Steigerung der Produktivität durch Erhöhung der Schnitt-
geschwindigkeit unter konstantem Vorschub im Vergleich 
zu VHM
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Z4, 30º, Kugel

Stückpreis
Blank UNINOX d R SL D L Z Blank UNINOX

G 10.64.02.1.00 G 10.64.02.1.20 6,0 3,00 13,0 6 60 4 57,80 € 62,70 €
G 10.64.02.1.00 G 10.64.02.1.20 8,0 4,00 19,0 8 60 4 72,00 € 77,20 €
G 10.64.02.1.00 G 10.64.02.1.20 10,0 5,00 22,0 10 75 4 89,40 € 95,30 €
G 10.64.02.1.00 G 10.64.02.1.20 12,0 6,00 26,0 12 100 4 113,20 € 121,60 €
G 10.64.02.1.00 G 10.64.02.1.20 16,0 8,00 32,0 16 100 4 175,40 € 188,30 €
G 10.64.02.1.00 G 10.64.02.1.20 20,0 10,00 38,0 20 105 4 299,70 € 317,20 €

HSC Dry Cut
CERMET Kopier-Fräser

Ausführung
Zylinderschaft DIN 6535 HA, Baumaße nach Werksnorm
4  Schneiden,  Zentrum, Rechtsdrall 30º, rechtsschneidend, 
blank oder UNINOX beschichtet

Werkstoff
CP03

Anwendung
HSC-Fräsen  von Stählen bis 50 HRC
Trockenbearbeitung
Beste Oberfl ächengüte
Hohe Standzeit verbunden mit hoher Maßgenauigkeit
Steigerung der Produktivität durch Erhöhung der Schnitt-
geschwindigkeit unter konstantem Vorschub im Vergleich 
zu VHM
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HSC Dry Cut
CERMET Schlicht-Fräser

Ausführung
Zylinderschaft DIN 6535 HA, Baumaße nach Werksnorm
6  Schneiden,  Zentrum, Rechtsdrall 45º, rechtsschneidend, 
blank oder UNINOX beschichtet

Werkstoff
CP03

Anwendung
HSC-Fräsen  von Stählen bis 50 HRC
Trockenbearbeitung
Beste Oberfl ächengüte minimiert den Aufwand der Nach-
bearbeitung
Hohe Standzeit verbunden mit hoher Maßgenauigkeit
Steigerung der Produktivität durch Erhöhung der Schnitt-
geschwindigkeit unter konstantem Vorschub im Vergleich 
zu VHM

Stückpreis
Blank UNINOX d SL D L Z Blank UNINOX

G 10.66.61.1.00 G 10.66.61.1.20 6,0 13,0 6 60 6 53,50 € 58,40 €
G 10.66.61.1.01 G 10.66.61.1.21 8,0 19,0 8 60 6 65,60 € 70,80 €
G 10.66.61.1.02 G 10.66.61.1.22 10,0 22,0 10 75 6 82,00 € 87,90 €
G 10.66.61.1.03 G 10.66.61.1.23 12,0 26,0 12 100 6 110,30 € 118,70 €
G 10.66.61.1.04 G 10.66.61.1.24 16,0 32,0 16 100 6 159,50 € 172,40 €
G 10.66.61.1.05 G 10.66.61.1.25 20,0 38,0 20 105 6 271,40 € 288,90 €

Z6, 45º, Stirn flach
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Stückpreis
Blank UNINOX d R SL D L Z Blank UNINOX

G 10.66.21.1.00 G 10.66.21.1.20 6,0 0,50 13,0 6 60 6 57,80 € 62,70 €
G 10.66.21.1.00 G 10.66.21.1.20 8,0 0,50 19,0 8 60 6 72,00 € 77,20 €
G 10.66.21.1.00 G 10.66.21.1.20 10,0 0,50 22,0 10 75 6 89,40 € 95,30 €
G 10.66.21.1.00 G 10.66.21.1.20 12,0 0,50 26,0 12 100 6 120,80 € 129,20 €
G 10.66.21.1.00 G 10.66.21.1.20 16,0 1,00 32,0 16 100 6 175,40 € 188,30 €
G 10.66.21.1.00 G 10.66.21.1.20 20,0 1,50 38,0 20 105 6 299,70 € 317,20 €

Z6, 45º, Torus

HSC Dry Cut
CERMET Torus-Schlicht-Fräser

Ausführung
Zylinderschaft DIN 6535 HA, Baumaße nach Werksnorm
6  Schneiden,  Zentrum, Rechtsdrall 45º, rechtsschneidend, 
blank oder UNINOX beschichtet

Werkstoff
CP03

Anwendung
HSC-Fräsen  von Stählen bis 50 HRC
Trockenbearbeitung
Beste Oberfl ächengüte minimiert den Aufwand der Nach-
bearbeitung
Hohe Standzeit verbunden mit hoher Maßgenauigkeit
Steigerung der Produktivität durch Erhöhung der Schnitt-
geschwindigkeit unter konstantem Vorschub im Vergleich 
zu VHM



A. Allgemeine Bedingungen

I.  Vertragsabschluss

1. Diese Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für alle – auch zukünftigen – Verträge, Lieferun-

gen und sonstige Leistungen einschließlich Beratungsleistungen, Auskünfte u. ä., sofern sie nicht 

mehr mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung abgeändert oder ausgeschlossen wer-

den. Den Einkaufsbedingungen des Käufers wird hiemit ausdrücklich widersprochen. Sie werden 

auch dann nicht anerkannt, wenn wir Ihnen nicht nochmals nach Eingang bei uns ausdrücklich 

widersprechen. Spätestens mit der Entgegennahme unserer Lieferung oder Leistung gelten unsere 

Bedingungen als angenommen.

2. Unsere Angebote sind generell freibleibend. Eine Änderung der zugesagten Leistung, der Leis-

tungszeit und des Preises behalten wir uns in jedem Fall vor. 

Eine Verbindlichkeit von Vertragsabschlüssen und sonstige Vereinbarungen, insbesondere mündli-

cher Nebenabreden und Zusicherungen, entsteht erst durch unsere schriftliche Bestätigung.

3. Die in Prospekten, Katalogen, Rundschreiben, Anzeigen, Preislisten oder in den zum Angebot 

gehörenden Unterlagen enthaltenen Angaben, Zeichnungen, Abbildungen, technische Daten, 

Gewichts-, Maß- und Leistungsbeschreibungen, an denen wir uns das Eigentums- und Urheber-

recht vorbehalten, sind unverbindlich, soweit sie nicht in der Auftragsbestätigung ausdrücklich als 

verbindlich bezeichtnet sind.

4. Der Käufer haftet dafür, dass durch die Verwendung von eingesandten Mustern, Zeichnungen 

u. ä. Rechte Dritter nicht verletzt werden und kann für alle dadurch etwa eintreff enden Nachteile 

regresspfl ichtig gemacht werden.

II. Preise

1. Alle angegebenen Preise gelten sich ab Werk zuzüglich Verpackung, Transport und Mehrwert-

steuer in der jeweils gesetzlich gültigen Höhe.

2. Verändern sich unsere angebotenen Preise (z. B. aus behördlichen Maßnahmen) oder werden 

nach Vertragsabschluss Frachten, Steuern, Angaben oder Gebühren eingeführt oder erhöht, sind 

wir – auch bei frachtfreier und/oder verzollter Lieferung – berechtigt, den Preis äquivalent anzu-

passen, ausgenommen, wir haben die Erhöhung zu vertreten oder der Käufer ist Nichtkaufmann 

und die Auslieferung an ihn erfolgt binnen vier Monaten nach Vertragsabschluss.

III. Zahlungsbedingungen

1. Die Zahlung des Kaufpreises hat innerhalb der vereinbarten Frist – mangels anderer Vereinba-

rung – innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum an nordwest (Dienstl.- und Handelsges. 

mbH, Bürgerstr. 14, 19322 Wittenberge) ohne Abzug zu erfolgen.

2. Bei Zahlungsverzug des Käufers berechnen wir Zinsen in Höhe von 6 v. H. Über dem jeweiligen 

Diskontsatz der Deutschen Bundesbank . Der Zahlungsverzug bestimmt sich nach den gesetzlichen 

Vorschriften. Verzug liegt auch bei Überschreiten des vertraglichen Zahlungstermins vor, soweit 

dieser nach dem Kalender bestimmt ist. Diese Geltendmachung eines weiteren Schadens bleibt 

vorbehalten.

3. Alle unsere Forderungen werden sofort fällig, wenn die Zahlungsbedingungen nicht eingehal-

ten oder uns nach Vertragsschluss Umstände bekannt werden, die nach unsrerem pfl ichtgemäßen 

kaufmännischen Ermessen geeignet sind, die Kreditwürdigkeit des Käufers zu mindern. Wir sind 

dann auch berechtigt, noch ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauszahlung oder Zug-um-Zug 

auszuführen. Wir können außerdem die Weiterveräußerung der gelieferten Ware untersagen und 

deren Rückgabe oder die Übertragung des mittelbaren Besitzes an der gelieferten Ware auf Kosten 

des Käufers verlangen und die Einziehungsermäßigung gem. Ziff . IV 5 widerrufen. Wir sind berech-

tigt, in den genannten Fällen nach Fristsetzung das Unternehmen des Käufers zu betreten, bereits 

gelieferte Ware wegzunehmen und sie durch freihändigen Verkauf zur Anrechnung auf die off ene 

Kaufpreisforderung abzüglich entstehender Kosten bestmöglich zu verwerfen.

IV. Sicherheiten

1. Alle gelieferten Waren (Vorbehaltsware) bleiben unser Eigentum bis zur Erfüllung sämtlicher 

Forderungen, gleich aus welchem Rechtsgrund, einschließlich der künftig entstehenden oder be-

dingten Forderungen, auch aus gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträgen mit dem Käu-

fer. Das gilt auch, wenn Zahlungen auf besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden. Der 

Käufer verpfl ichtet sich, die Vorbehaltsware pfl eglich zu behandeln, instand zu halten und uns bei 

Pfändung, Beschädigung oder Abhandenkommen der Sachen sowie Besitz- und Wohnungswech-

sel unverzüglich zu unterrichten.

2. Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen für uns als Hersteller im Sinne von § 950 

BGB, ohne uns zu verpfl ichten. Die verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne der Ziff . 1. 

Bei Verarbeitung, Verbindung und/oder Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen waren durch 

den Käufer steht uns das Miteigentum an der neuen Sache zu, im Verhältnis des Rechnungswertes 

der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verwendeten Waren. Erlischt unser Eigentum 

durch Verbindung oder Vermischung, so überträgt der Käufer uns bereits jetzt die ihm zustehenden 

Eigentumsrechte an dem neuen Bestand oder der Sache im Umfang des Rechnungswertes der Vor-

behaltsware und verwahrt sie unentgeltlich für uns. Die hiermit entstehenden Miteigentumsrechte 

gelten als Vorbehaltsware im Sinne Ziff . 1.

3. Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu seinen normalen 

Geschäftsbedingungen und solange er nicht im Verzug ist, veräußern, vorausgesetzt, dass seine 

Forderungen aus der Weiterveräußerung gem. den Ziff . 4 bis 5 auf uns übergeben.

Ein ordentlicher Geschäftsverkehr im Sinne dieser Bedingungen liegt nicht vor, wenn bei Veräuße-

rung durch den Käufer oder bei sonstigen Verfügungen zugunsten Dritter die Abtretbarkeit seiner 

Forderungen an Dritte ausgeschlossen ist. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware ist er 

nicht berechtigt.

4. Die Forderungen des Käufers aus er Weiterveräußerung der Vorbehaltsware, worunter auch die 

Erfüllung eines Werk- oder Werkliefervertrages fällt, werden bereits jetzt an uns abgetreten. Sie 

dienen in demselben Umfange zur Sicherung wie die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit 

andern nicht von uns verkauften Waren veräußert, so gilt die Abtretung der Forderungen aus der 

Weiterveräußerung nur in Höhe der in unseren Rechnungen der genannten Weiterveräußerungs-

werte der jeweiligen veräußerten Vorbehaltsware. Bei der Veräußerung von waren, an denen wir 

Miteigentumsanteile gem. Ziff . 1 haben, gilt die Abtretung der Forderungen in Höhe der Mitei-

gentumsanteile.

5. Der Käufer ist berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung bis zu unserem jederzeit zu-

lässigen Widerruf einzuziehen. Zur Abtretung der Forderungen – einschließlich des Forderungsver-

kaufs an „Factoring Banken“ ist der Käufer nicht berechtigt, es sei denn, er erlangt endgültig den 

Gegenwert der Forderung. Auf unser Verlangen ist er verpfl ichtet, seine Abnehmer sofort von der 

Abtretung an uns zu unterrichten – sofern wir das nicht selbst tun – und uns die zur Einziehung 

erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu geben.

6. Rechte aus dem Eigentumsvorbehalt und allen in diesen Bedingungen festgelegten Sonderfor-

men davon gelten bis zur vollständigen Freistellung auch als Eventualverbindlichkeiten, die wir im 

Interesse des Käufers eingegangen sind.

7. Verfügungen, die den vorstehenden Bedingungen nicht entsprechen, darf der Käufer über die 

Vorbehaltsware nicht treff en oder zulassen.

8. Übersteigt der Wert des uns zur Sicherung dienenden, unter Eigentumsvorbehalt gelieferten 

Gegenstandes unsere Gesamtforderung (gesicherte Forderungen) um mehr als 20 %, so sind wir 

auf Verlangen des Kunden insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl verpfl ichtet.

V. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht

1. Erfüllungsort für beide Vertragsteile ist Glauchau.

2. Gerichtstand ist – wenn der Käufer Vollkaufmann ist oder §§ 38 Abs. 1 ZPO erfüllt ist - Amtsge-

richt Hohenstein-Ernstthal. Wir können den Käufer auch an seinem Gerichtsstand verklagen.

3. Es gilt das an unserem Sitz geltende deutsche Recht. Die einheitlichen Gesetze über den interna-

tionalen Kauf beweglicher Sachen sind nicht anwendbar
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B. Ausführung der Lieferung

I. Höhere Gewalt und sonstige Lieferbedingungen

1. Ereignisse höherer Gewalt berechtigen uns, die Lieferung um die Dauer der Behinderung zzgl. 

einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teiles der 

Lieferung ganz oder teilweise zurückzutreten. Der höheren Gewalt stehen Streik, Aussperrung, 

Mobilmachung, Krieg, Blockade, Aus- und Einfuhrverbote, Rohstoff - und Energiemangel, Feuer, 

Verkehrssperren, Störungen der Betriebe oder des Transportes und sonstige Umstände gleich, die 

wir nicht zu vertreten haben, und zwar einerlei, ob sie bei uns, Vorlieferanten oder einem Unter-

lieferer eintreten.

2. Der Käufer kann von uns die Erklärung verlangen, ob wir innerhalb angemessener Frist liefern 

oder zurücktreten wollen. Erklären wir uns innerhalb angemessener Frist nicht, so kann der Käufer 

seinerseits hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teiles der Lieferung zurücktreten.

3. Die uns gegenüber abgegebene Erklärung unseres Vorlieferanten oder Unterlieferers über bei 

ihm eingetretene Umstände gemäß Ziff . 1 gilt als ausreichender Beweis, dass wir an der Lieferung 

behindert sind.

II. Lieferfristen, Liefertermine

1. Alle unsere Lieferungen und Liefertermine stehen unter dem Vorbehalt vollständiger Selbst-

lieferung, ausgenommen, die Verzögerung oder Nichtbelieferung ist durch uns verschuldet. Eine 

Verbindlichkeit für rechtzeitige Beförderung übernehmen wir nicht.

2. Lieferfristen beginnen mit dem Datum unserer Auftragsbestätigung, Lieferfristen und -termine 

beziehen sich auf den Zeitpunkt der Absendung ab Werk oder Lager. Sie gelten mit Meldung der 

Versandbereitschaft als eingehalten, wenn die Ware ohne unser Verschulden nicht rechtzeitig ab-

gesendet werden kann.

3. Der Käufer ist nach Eintritt des Lieferverzuges zum Rücktritt vom Vertrag wegen schuldhafter 

Nichteinhaltung der Lieferfrist erst dann berechtigt, wenn er uns mittels eingeschriebener Briefe 

eine angemessene Nachfrist vergeblich gesetzt hat Als angemessen gilt eine Nachfrist von min-

destens 8 Wochen.

III. Versand, Gefahrenübertragung, Teillieferung, fortlaufende Auslieferung.

1. Wir bestimmen Versandweg und -mittel sowie Spediteurs oder Frachtführer, soweit nicht schrift-

lich etwas Abweichendes vereinbart worden ist.

2. Vertragsgemäß versandfertig gemeldete Ware muss unverzüglich abgerufen werden, andern-

falls sind wir berechtigt, sie auf Kostet und Gefahr des Käufers nach unserer Wahl zu versenden oder 

nach eigenem Ermessen zu lagern und sofort zu berechnen.

3. Beförderungs- und Schutzmittel sowie der Versandweg sind unsere Wahl und unter Ausschluss 

jeder Haftung vorbehalten.

4.  Mit der Übergabe des Materials an einen Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit 

Verlassen Des Lagers oder des Lieferverkehrs, geht die Gefahr auch bei frachtfreier Lieferung oder 

der Beschlagnahmung des Materials auf dn Käufer über.

5. Wir sind zu Teillieferungen in zumutbaren Umfange berechtigt soweit eine Individualabrede 

hierzu nicht im Widerspruch steht. Mehr- und Minderlieferungen der abgeschlossenen Menge von 

bis zu 10 % zulässig.

6. Bei Abschlüssen mit fortlaufender Auslieferung sind uns Abrufe und Sondereinstellungen für 

ungefähr gleiche Monatsmengen aufzugeben. Wird nicht rechtzeitig abgerufen oder eingeteilt, so 

sind wir nach fruchtloser Nachfristsetzung berechtigt, selbst einzuteilen und die Ware zu liefern 

und Schadensersatz verlangen.

IV. Mängelrüge und Gewährleistung

1. Entscheidend für den Vertragsmäßigen Zustand der Ware ist der Zeitpunkt des Gefahrenüber-

ganges.

2. Nach Durchführung einer vereinbarten Abnahme der Ware durch den Käufer ist die Rüge von 

Mängeln, die bei der vereinbarten Art der Abnahme feststellbar sind, ausgeschlossen. 

3. Der Käufer hat die Ware nach Eingang unverzüglich mit der ihm unter den gegebenen Umstän-

den zumutbaren Gründlichkeit zu prüfen, die hierbei feststellbaren Mängel sind innerhalb einer 

Ausschlussfrist von zwei Wochen schriftlich zu rügen.

4. Bei berechtigter Rüge werden wir alle diejenigen Teile unentgeltlich nach unserer Wahl ausbes-

sern oder gegen Rücknahme der mangelhaften neu liefern, die innerhalb der Gewährleistungszeit 

nachweislich infolge eines vor Gefahrenübergang liegenden Umstandes unbrauchbar oder in ihrer 

Brauchbarkeit erheblich beeinträchtigt werden, oder den Minderwert erstatten.

5. Kommen wir der Ersatzlieferungs- bzw. Nachbesserungspfl icht mehrfach schuldhaft nicht frist-

gerecht oder nicht vertragsgemäß nach, steht dem Käufer das Recht zur Herabsetzung der Vergü-

tung oder nach seiner Wahl Rückgängigmachung des Vertrages zu.

Die Zahl der hinzunehmenden Nachbesserungsversuche richtet sich nach der Natur des Einzelfalls 

unter Berücksichtigung des Gebots von Treu und Glauben.

6. Gibt der Käufer uns nicht unverzüglich Zeit und Gelegenheit, uns von dem Mangel zu überzeugen 

bzw. unserer Gewährleistung nachzukommen, stellt er insbesondere auf Verlangen die beanstan-

dete Ware oder Proben davon nicht unverzüglich zur Verfügung, entfallen alle Mängelansprüche.

7. Das Recht des Käufers, Gewährleistungsansprüche geltend zu machen, verjährt sich nach Ablauf 

eines Monats nach schriftlicher Zurückweisung der Mängelrüge durch uns, spätestens – auch bei 

Nichtkaufl euten – sechs Monate nach Auslieferung.

8. Ansprüche auf Ersatz von Schäden, die nicht an der Ware selbst entstanden sind (Mangelfol-

geschäden), sind nach Maßgabe von C. I. Ausgeschlossen. In Fällen des Fehlers zugesicherter Ei-

genschaften haften wir nur insoweit, als die Zusicherung den Zweck verfolgte, den Käufer gerade 

gegen die eintretenden Mangelfolgeschäden abzusichern.

9. Die vorstehenden Bestimmungen gelten auch bei Lieferung anderer als vertragsmäßiger Ware.

C. Sonstiges

I. Allgemeine Haftungsbegrenzung

1. Nicht ausdrücklich in diesen Bedingungen zugestandene Ansprüche insbesondere Schadener-

satzansprüche aus Unmöglichkeit, Verzug, Verletzung von vertraglichen Nebenpfl ichten, Verschul-

den bei Vertragsabschluss, unerlaubter Handlungen – auch soweit solche Ansprüche im Zusam-

menhang mit Gewährleistungsrechten des Käufers stehen – werden ausgeschlossen, soweit der 

Schaden nicht durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln verursacht wurde.

2. Sämtliche Ansprüche gegen uns, gleich aus welchem Rechtsgrund, verjähren spätestens 6 Mona-

te nach Gefahrenübergang auf den Käufer, wenn nicht die gesetzliche Verjährungsfrist kürzer ist.

II. Teilunwirksamkeit

Sollten einzelne Bedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein, so bleiben die übrigen Be-

dingungen wirksam. An der Stelle unwirksamer Bedingungen sollen solche Regelungen treten, 

die dem wirtschaftlichen Zweck des Vertrages unter angemessener Wahrung der beiderseitigen 

Interessen am nächsten kommen.

III. Datenschutz

Der Käufer wird darauf hingewiesen, dass personenbezogene Daten bei der Gesau GmbH gespei-

chert werden (§ 26 BDSchG).
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